
Hochmut kommt vor dem Fall – über rechtlich grobmotorische Kollegen, die sich
auf ihre vermeintliche Kenntnis im Pferderecht ganz zu Unrecht etwas einbilden
(von Recht aber keinen „Plan“ haben)
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Das Pferderecht gibt es als Rechtsgebiet gar nicht. Es gehört zum Schuldrecht

BT, Kaufrecht. Geschickt wird es aber von einer relativ kleinen Gruppe als solches vermarktet.
Auffallend ist, dass dieses Gebiet häufig von Kollegen (m/w) „beackert“ wird, die (vielleicht) reiten und
mit Pferden umgehen können, die aber nur über einen, sagen wir es einmal freundlich, nur sehr
grobmotorischen Zugang zum Recht verfügen. Sie sind es offenbar gewohnt, sich mehr mit der
Lautstärke ihrer Stimme als mit der (fehlenden) Überzeugungskraft der Argumente durchzusetzen, frei
nach dem Motto „besser stark behaupten als schwach begründen„. Dass diese Spezies nicht von der
Beratung und davon, den Mandanten eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung ohne einen langwierigen
Rechtsstreit mit erheblichem Risiko zu empfehlen, sondern vom Streit lebt, verwundert nicht. Geht die
1. Instanz verloren, so what ? schnell ist erklärt, dass der Richter doof ist (denn der / die hat ja von
Pferderecht keine Ahnung!). Und in der 2. kann man noch höhere Gebühren verdienen. Man kennt den
Fall ja bestens; also mehr Geld für weniger Arbeit, die Gebührenordnung, Sie verstehen schon.
Einem vor dem Berufungsgericht erfahrenen Kollegen die Sache zu geben oder mit ihm
zusammenarbeiten ? um Gottes willen ! sind Sie wahnsinnig ? es geht doch nicht um den Mandanten,
es geht um das eigenen Portemonnaie. Und der Kollege könnte die eigenen Fehler aufdecken!

Und dazu noch diese Reputation; auch das Aufplustern ist dieser  Spezies offenbar in die Wiege
gelegt und gehört zum selbstverständlichen Erscheinungsbild. Die (vermeintlich) sichere Erkenntnis,
einem kleinen Zirkel anzugehören, der Widerworte („bei der Reputation„) als Majestätsbeleidigung
empfinden darf und muss, führt zu einer vollkommenen Selbstüberschätzung. Aber ernsthaft, kann
man einen Kollegen noch für voll nehmen, der nach einem vom Tierazt handfest diagnostizierten
 Mangel allen Ernstes (ohne jede Begründung) behauptet, sein Mandant stehe als Verkäufer
(Unternehmer) für diesen Mangel auch in den ersten 6 Monaten nicht ein. Da hat man den Eindruck,
 dass (neben anderen Dingen wie Höflichkeit und Umgangsformen) die Schuldrechtsreform an dem
Kollegen vorbeigegangen ist. Ach ja, auch das hätte ich fest vergessen: wenn man schon den eigenen
Mandanten nicht zu einem Rechtsstreit bringen kann, dann muss man eben den anderen zum
Rechtsstreit prvozieren und es geht das gleiche Spiel los wie oben (Bingo!!) Auch das passt zu einer
Spezies, die in einer anderen Welt lebt, offenbar auch in einer „Pferderechtswelt“, in der man an ein
anderes Recht glaubt als an das, was wirklich gilt. Es wird Zeit, auch in diesem Bereich alte Zöpfe
abzuschneiden: adelante !!
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